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Zs. f. bayerisdie LG. 18 (1955). Festgabe für Max Spind 1 er. - Von den 
23 Beiträgen dieser schönen Festschrift sind 12 dem Bereich der ma. Gesdiichte 
entnommen. P. Ruf, der audi das Geleitwort für den um die bayerisdie 
Landesgesdiidite hodiverdienten Jubilar sdirieb, berichtet (S. 1-39) über "Co­
dices bavarici, Handsdiriften zur Gesdiidite Bayerns in der Bayerischen Staats­
bibliothek". Hingewiesen sei auf die alphabetisdie Liste der in dieser Bibliothek 
aufbewahrten "Nadilässe soldier Personen ... , die in Bayern geboren oder vor­
züglidi hier tätig waren". - H. Ge b hart, Geld und Wirtsdiaft im früh­
mittelalterlidien Baiern (S. 40-60), untersudit die Geldverhältnisse in Bayern 
von der Landnahme bis in die karolingisdie Zeit. Er stellt fest, daß von der 
durdigegliederten römischen Münzwirtsdiaft nur nod! der Solidus vorhanden 
war, und nur in der Eigensdiaft als "Wertmesser", nicht als wirklidi kursieren­
des "Zahlungs"- oder "Tausdimittel". "Tatsächlich gezahlt wurde nidit mit ge­
prägter Münze, sondern mit dem Goldquantum Solidus oder entsprechenden 
Gütern (Silber, Getreide usw.)". Den "Wertbegriff" des Solidus (4,5 g Gold) 
braditen die Bayern aus ihren früheren Stammessitzen in Böhmen mit. -
J. Sturm, Romanisdie Personennamen in den Freisinger Traditionen (S. 61-
80), stellt fest, daß erst unter Bisdiof Aribo (764-783) die Zahl der Kleriker 
mit romanisdien Namen auffallend zurückgeht. Bis dahin sei "eine jahrhun­
dertelange friedlidie Entwicklung zwisdien Bajuwaren und Romanen", "Er­
haltung romanisdien Besitzes im Lande" und "nicht seltenes connubium zwi­
sdien beiden Völkern" anzunehmen. - L. Steinberge r handelt, wie stets, 
auf Grund reidien Materials und umfassender Problemkenntnis, darum sehr 
aufsdilußreidi über "Noricum, Baiern, Bayern - Namen, Spradie und Ge­
sdiidite" (S. 81-143). - K. B o s 1, Das "jüngere" bayerisdie Stammesherzog­
tum der Luitpoldinger (S. 144-172), behandelt unter gründlidier Auswertung 
der den Stoff jetzt bequem darbietenden Quellensammlung Reindels und der 
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